
Gemeinde Sülzetal  

-  S i t z  O s t e r w e d d i n g e n  -  

Altenweddingen – Bahrendorf – Dodendorf – Langenweddingen 
Osterweddingen – Schwaneberg – Stemmern – Sülldorf 

-  D e r  B ü r g e r m e i s t e r  - 
 

Stellenausschreibung 
 
 
Die Gemeinde Sülzetal ist die erste Einheitsgemeinde in Sachsen-Anhalt. Sie liegt in der 
Magdeburger Börde und liegt südwestlich am Stadtrand von Magdeburg und gliedert sich in 
acht Ortsteile. Auf einer Fläche von 104 km² leben ca. 9.000 Einwohner.  
 
Wir suchen ab sofort Unterstützung im Bauamt als  

Ingenieur/in Tiefbau (m/w/d) 

Die Stelle ist eine von zwei Sachbearbeiterstellen, hat einen Beschäftigungsumfang von 100 %     
(39 Std/Wo) und ist befristet für eine Elternzeitvertretung (voraussichtlich bis Dezember 2025).  
Gern Berufseinsteiger. Einarbeitung wird zugesichert. 

Wir bieten:  
 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem komplexen Aufgabengebiet, 
 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
 die Vergütung in die Entgeltgruppe 11 entsprechend den persönlichen Voraussetzungen, 
 dynamische Gehaltsentwicklung, 
 zusätzliche Altersversorgung, 
 Entgeltumwandlung, 
 Fahrradleasing, 
 30 Tage Urlaub und Jahressonderzahlung, 
 flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle in Voll- (39 h) und Teilzeit 
 Möglichkeit der mobilen Telearbeit, 
 Vielfältige Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement, 
 leistungsorientierte Bezahlung mit Nutzung von Sachbezügen, 
 jährliche Teambuildingmaßnahmen, 
 ein offenes, kollegiales Miteinander. 

 
 
die Aufgabenschwerpunkte sind:  
 

 Planung und Durchführung von Maßnahmen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßen-
beleuchtung und Regenwasserentwässerung im Rahmen der Unterhaltung, Sanierung und 
Reparatur des Infrastrukturvermögens, 

 Abrechnung von Erschließungsanlagen, 
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken zur Regenwasser- und Abwasserbeseitigung, 
 Bearbeitung – kommunale Gräben, Gewässer bzw. wasserbauliche Anlagen, 
 Sonstige Aufgaben der Aufgabengruppe Bau betreffend wie z. B. Zuarbeiten zu gemeinde-

baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen; Mitwirkung Flurneuordnungsverfahren, Zu-
arbeit zum Haushaltsplan, Budgetüberwachung usw., 



 Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen sowie Kommunikation der Vorgänge für Politik und 
Verwaltung in technischer Hinsicht. 

 
 
 
Wir erwarten:  
 

 Hochschulabschluss im Fachbereich Bauingenieurwesen oder vergleichbarer Ingenieurab-
schluss im Straßen- Tief- und Wasserbau (Bachelor, Master, Dipl. Ing.), 

 erste praktische Erfahrungen im Bereich der angezeigten Ingenieurabschlüsse  
von Vorteil, 

 anwendungsbereite Rechtskenntnisse im Bau- und Vergaberecht, 
 Fachkenntnisse im Bereich der öffentlichen Verwaltung wünschenswert, 
 serviceorientiertes Verhalten, Kostenbewusstsein, Verhandlungsgeschick, 
 eine selbstständige sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise verbunden mit                              

Problemlösungskompetenz, 
 gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise (mindestens C1 Niveau), 
 Organisationsfähigkeit, Eigeninitiative und Teamgeist, 
 Flexibilität und Durchsetzungsvermögen, 
 persönliche Belastbarkeit sowie Lern- und Kritikfähigkeit, 
 anwendungssichere MS-Office Kenntnisse, 
 Führerschein Klasse B. 

 
 
Die aktive Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch die Gemeinde Sülzetal, 
unabhängig kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder  
sexueller Identität, gefördert. 
 
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bei Einstellungen der Gemeinde können Mitglieder im Einsatzdienst der Feuerwehr dieser Gemeinde 
nach § 9 Abs. 5 Brandschutzgesetz Land Sachsen-Anhalt (hier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr) 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt werden, wenn nicht 
andere rechtlich schützenswerte Gründe überwiegen, die in der Person eines anderen Bewerbers 
liegen. 
 
Bitte gehen Sie in Ihrer Bewerbung konkret auf die beschriebenen Anforderungen ein. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 28.02.2025 
Möglichst in einem kompakten pdf -Format an 
 

bewerbung@gemeinde-suelzetal.de 
 

 
Fragen beantwortet Ihnen Frau Flügel oder Frau Romanowski per Mail oder telefonisch unter 
039205/64615/-16 gern. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Rücksendung von Bewerbungsunterlagen, die 
per Post eingehen nicht erfolgen kann. Ihre Unterlagen werden nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens vernichtet. Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung werden nicht 
erstattet. 
 

 
www.gemeinde-sülzetal.de 



 
 

 
 
 
 
Information nach Art. 13 DSGVO für Bewerber  
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist die Gemeinde Sülzetal, Alte Dorfstraße 26 in 39171 Sülzetal / OT Osterweddingen. Sie 
erreichen unser Personalwesen telefonisch unter 039205 646-30 oder per E-Mail an: bewerbung@gemeinde-suelzetal.de. 
Die Datenschutzbeauftragte erreichen Sie per Post unter der o.g. Anschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragte“ oder per E-Mail unter: 
datenschutz@gemeinde-suelzetal.de.  
 
2. Datenverarbeitung durch die Gemeinde Sülzetal 
 
2.1 Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung durch die Gemeinde Sülzetal sind die Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie das geltende Landesdatenschutzgesetz in Verbindung mit weiteren arbeitsrechtlichen Gesetzen. Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch Gemeinde Sülzetal sind:  
- Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a) DSGVO im Rahmen von Einwilligungen 
- Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b) DSGVO zur Erfüllung vertraglicher Pflichten und vorvertraglicher Maßnahmen 
- Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen, z. B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungs-

pflichten oder aufsichtsrechtliche Vorgaben unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
- Artikel 6 Absatz 1, Buchstabe f) DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, z. B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche 

und/oder Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten. 
Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte, vorher genannte Zwecke erteilt wurde, ist die 
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 
2.2 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen 
Die Gemeinde Sülzetal verarbeitet personenbezogene Daten zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens mit interessierten Bewerbern 
und zur Begründung von Beschäftigungsverhältnissen. 
 
2.3 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger der personenbezogenen Daten sind die Personalverwaltung, der Bürgermeister, der Personalrat und der zuständige Vorgesetzte 
sowie ggf. die Schwerbehindertenvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte. Eine Übermittlung an ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation erfolgt derzeit nicht und ist nicht geplant. 
 
2.4 Dauer der Datenspeicherung 
Die Daten werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens durch die Gemeinde Sülzetal nur, soweit erforderlich, für eine bestimmte 
Zeit gespeichert (maximal 6 Monate). Eine Aufbewahrung darüber hinaus erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung. Nach Wegfall der Erforderlichkeit 
oder Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten gelöscht.  
Sind wir entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Daten auch über die Beendigung eines Bewerbungsverfahrens hin-
aus aufzubewahren, werden die dafür notwendigen Daten gesperrt und nicht mehr genutzt. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen werden die Daten vollständig gelöscht. 
 
 
2.5 Pflicht zur Bereitstellung und Folgen der Nichtbereitstellung 
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens müssen von Ihnen diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die wir für die 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens sowie der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Pflichten benötigen.  
Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage das Bewerbungsverfahren durchzuführen und eine Entscheidung über die Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses zu treffen. Sofern eine Angabe freiwillig erfolgen kann, haben wir diese Angabe in den jeweiligen Unterlagen 
gekennzeichnet. 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Basis von Einwilligungen können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
 
 
3. Rechte der Betroffenen 
 
3.1 Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
Alle Betroffenen haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO.  
Alle Auskunfts-, Berichtigungs- oder Löschungsersuchen stellen Sie bitte unter Angabe Ihres vollständigen Namens per Post oder E-Mail 
an: Gemeinde Sülzetal, Datenschutzbeauftragte, Alte Dorfstraße 26 in 39171 Sülzetal / OT Osterweddingen oder datenschutz@gemeinde-
suelzetal.de. 
Sie haben zudem die Möglichkeit, sich bei Beschwerden an die für die Gemeinde Sülzetal zuständige Aufsichtsbehörde, den Datenschutz-
beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt, zu wenden. 
 
Gemäß Artikel 21, Absatz 2 DSGVO haben betroffene Personen das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation 
der betroffenen Person ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, Widerspruch 
einzulegen.  
Den Widerspruch können Sie formlos richten an: Gemeinde Sülzetal, Alte Dorfstraße 26 in 39171 Sülzetal / OT Osterweddingen 
oder per E-Mail an: bewerbung@gemeinde-suelzetal.de. Sie können uns auch anrufen unter: 039205 – 64615 od -16. 
 


